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Fachanwalt Strafrecht: Verbreitung von Kinderpornografie, § 184b StGB

 25. Mai 2018: Einstellung des Strafverfahrens wegen Verbreitung von
Kinderpornografie mangels hinreichenden Tatverdacht

  

Durch das LKA Baden-Württemberg wurden verdachtsunabhängige Recherchen im
eDonkey2000-Netzwerk durchgeführt. In diesem Zusammenhang geriet unser Mandant in den Verdacht,
kinderpornografische Dateien über das eDonkey2000-Netzwerk verbreitet zu haben. Konkret hatte das
LKA eine verdächtige IP-Adresse ermittelt und war der Auffassung, diese sei unserem Mandanten
zuzuordnen. Kurze Zeit später fand deshalb bei unserem Mandanten eine Wohnungsdurchsuchung statt.
Mit dem Durchsuchungsbeschluss des Gerichts wandte sich unser Mandant an Rechtsanwalt Dietrich und
bat ihn um anwaltliche Unterstützung und Verteidigung gegen den Vorwurf der Verbreitung von
kinderpornografischen Schriften gemäß § 184b StGB. Der § 184b StGB sieht für eine
Verbreitungshandlung als Mindeststrafe eine Freiheitsstrafe von drei Monaten vor.

  

Nachdem Rechtsanwalt Dietrich die Ermittlungsakte durchgesehen hatte, machte er in einem Schriftsatz
an die zuständige Staatsanwaltschaft erhebliche Zweifel bezüglich der Aussagekraft einzelner
Ermittlungsergebnisse geltend. Rechtsanwalt Dietrich wies insbesondere darauf hin, dass die Zuordnung
der IP-Adresse zu einer Aktivität unseres Mandanten fragwürdig sei. Diesbezüglich konnte Rechtsanwalt
Dietrich herausarbeiten, dass nicht geklärt sei, wer zur Tatzeit tatsächlich an dem PC unseres Mandanten
gesessen und etwaige kinderpornografische Inhalte im Internet verbreitet hat. Es wäre jedenfalls ohne
Weiteres möglich, dass ein Dritter die ermittelten kinderpornografischen Dateien verbreitet habe. Die
Staatsanwaltschaft folgte dem Antrag von Rechtsanwalt Dietrich und stellte das Verfahren gegen unseren
Mandanten wenig später mangels hinreichenden Tatverdachts ein.
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